
/lY/SN-80� /He 
ÖSTERREICHISCHER 

GEMEINDEBUND 

An die 
Parlamentsdirektion 

A-1 01 0 Wien· Johannesgasse 15 
Telefon: 5121480 

Telefax: 513375872 
Wien, am 18. Oktober 1993 
Hö 

Parlament 
t017 Wiin 

Begug : 

l3etr. : 

Zl. 94 103/264 � IV/9j93 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem da$ Zivildtenst­
gesetz geändert werden soll (ZDG-Novel1e 1993) 

Per österreichische Gem�indebund beehrt sieb, in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner St�llungnahme zu übermitt�ln. 

�eilage 

Mit freundlichen Grüßen 

ür den österreichischen 
ne �Ge1eral$ekre

. 

tär: 

U \' l wH .Dr. �ob�rt Hink 

Gemeindebun<l: 
Der Präsidept: 

Romeder e.h 

Franz Romeder 
Präsident des Nö Landtages 
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An das 

ÖSTERREICHISCHER 
GEMEINDEBUND 

A-1 010 Wien· Johannesgasse 15 
Telefon: 5121480 

Telef(3.x: 513375872 

Bundesministerium für Inneres 
Wien, am 18. Oktober 1993 

tHö 

Herrel1gasse 7 
1014 Wien 

Betr. : Entwurf eines Bundesgeset�es, mit dem das Zivildienst­
geändert werden soll (ZDG-Novelle 1993) 

Der österreichische Gemeindebund erlaubt sich folgende 
Stellungnahme abzugeben: 

Der Dienst in Krankenanstalten, im RettungSwesen, in der Alten- ' 
betreuung sowie in der Kranken�flege stellt insbe$ondere aus, 
hygieniscp.en Aspekten besortdere Anforderungen an das persönliche 
Erscheinungsbild ,des Zivildienstleistenden. Unbeschadet der weitaus 
überwiegenden Anzahl zufriedensteliender Dienstverrichtungen" ist 
das persönliche- Erscheinungsbi1d einiger weniger Zivildienstleistender 
nicht geeignet einerseits den hygienischen Erfordernissen ihres 
Dienstes, andererseits den Erwartungen der von ihnen zu betreuenden 
Alten, Kranken und verletzten Menschen zu entspr,echen. 

Die geltende Rechtslage sieht: zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglich­
keit vor, gravierehden Mißständen in diesem Beieich entgegenzutreten. 
Es wird daher angeregt, anläßlich der ZDG-Novelle 1991 ei,ne.BestimmuIlg 
aufzunehmen, wonach Zivildienstleistenden jene Anforderungen, an das 
persönliChe Erscheinung$bild vorges�hrieben werden können, die seitens 
des Betreibers der Krankenanstalten, �es Pflegeheimes oder der 
Rettungsorganisation als Sachlich erforderlich' erachtet werden. 

Hochachtungsvoll 

D ', e eralsekretär,: 
, . .. . .  � 

ndebund� , 
Der Präsident;. 

1-tfi'Ür�de

, 

n österr

,

eichischen. 

',[\\�( ' / 
W .Dr.Robert Hink Franz Romeder 

Präsident desNö Landtages 

14/SN-309/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




